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Genehmigung/Erlaubnis zur Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Die o. g. Behörde genehmigt im Auftrag der Stadt Arendsee die Inanspruchnahme von öffentlichen Ver-
kehrsflächen gemäß $ I Abs. I und 2 der Satzutg Stadt Arcndsee über Erlaubnisse für Sondemutzung an
Gemeindest.aßen und Ortsdurchfahrten.

Ol1 der Maßnahme: Stadt Arendsee 20 StückPlk, OT Binde, OT Gestien/Genzien, OT Höwisch,
OT Kassuhn, OT Kaulitz,OT Kerkau, OT Kerkuhn, OT Kleinau, , OT Ladekath, OT Lohne,
OT Lübbaß, OT Mechau, OT Neulingen, OT Ritzleben, OT Sanne, OT Schemikau, OT Schrampe,
OT Thielbeer, OT Vissum, OTzehren, OT Ziemendod OT Zießau, OT Zühlen, OT Dessau, jeweils 5 Plk.

Cemeinde. Stmße. Hausnunmer:

Bundes-. Land-. Kreis-. Gemeindestraße. Gehweq

Die lnanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen für

n Baubuden, Bauzäune, Cerüst€, Schutt- n Aufstellen von Containem
rutsche, Lagerung von Baustoffen und
Bauschutt

n Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitz, n Baustellenzufahrren
gelegenh€iten zu g€werblichen Zwecken
vor Cafes, Restaurants, Eisdielen

n Motorbetrieb€ne Kinderspielgeräte n Aufgrabung von öffentlichen Verkehrsflächen

! Automaten, Auslage- und Schaukästen. n Warenauslagen oder Verkaufvon Waren vor
die mit einer baulichen Anlage verbunden den Verkaufseinrichnmgen

! Werbeanlagen als HinweiszeiclEn aufdie X Werbeanlagen, die vorübergehend irn öffentl.
Stätte d€r Leisn]ng Verkehrsraum angebracht od. aufgestellt sind

silz stadt Arendsee (Altma*):
A.'nl l'/arkt 3,396'19 Arendsee (Aimali)
Tel.r(039384) 976-0r Fax: (039384) 23 18
Sprechzeilen:
diensiags: 9.00 - 12.001 14.00 - 18.00 Uhr
donnerslags: 9.00 - 12.00; 14.00- 16.00 Uhr

lm Namen und im Auft.ag

Bearbeiter/in: Frau Greve
Ordnunqsamt
(03 93 B4) 976-2s

Telefax: (03 93 84) 23 18
E-NIail: l9rcve@siadl arendsee.de

I



n Aufst€llen von Falfradsländem

Die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen wird

vom 01.03.2011 bis 24.03.2011

längstens bis _

ausnahmsweise an dem oben bezeichneten Ort zugelassen.

Der Cebührenbescheid geht lhnen gesondert zu.

Rechtsbehel fsbelehrunE

Gegen diesen Bescheid kann irurerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
D€r Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschift bei der Stadt Arendsee, Am Markt 3, 39619 Arendsee
einzuiegen.

Mir lieundlichem Gruß

im Auftrag

n Schausteller, Zrrkus, Ausstellungen, sonstige

Auflsgen:
- In den Ortst€ilen Fleetmark, Rad€min, L€ppin, Kläden ist das Anbringen von Pleklten on
LaterDenmasten verboten. Erlaubnis/Genehmigung gebt Ibnen gesond€rt a|.
Die Werbeplakate sind so aufzubauen, dass sie den Fahrzeug- und Fußgängewerkehr nicht behindem,
das heilJl unter and€ren, der Abstand zwLschen Gehweg und Plakatunterkante soll mindesteN 2,25 Dr
betragen.

- werbeplakate dürfen nicht an Brücken, Bäumen, Böschungen angebracht werden.
- Für eventuell entstehende Personen- und Sachschäden isi zu haften.
- Das Anb.ingen an Lichtnasten und ähnlichen hat ohne Beschädigung dieser zu erfolgen, nur mit um-
manteltem Draht oder Plastikbändem.

- Die Plakatwerbung ist unzulässig im B€reich von Kreuzungen, Einmündungen, vor Babnübergängen
und im Imenrand von Kreuzungen.

- Die Plakatwerbung darfnach Form und Farbe nicht zu Verwechslungen mit Verkehszeichen und
Verk€brsseinrichlungen Anlass geben.

- Nach Beendigung der Veranstaltung, bis zum 24.03,2011, sind die Werbeplakate zu entfemen und in
€inem sauberen Zusland zu h-nterlassen. ansonrten wird dies aulllre Kosten \ eranlassl

/
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Genehmigung/Erlaubnis zur Inan$pruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Die o. g, Behörde genehmigt die Inanspruchnahme von öffentlichen Velkeh$flächeo gemäß llLrem
Antrag über für Sondemutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten.

Ort der Maßnahme: OT Fleetrnark 12 Stk. Pl&kete, OT Lüge, OT Molitz, OT Störpke, OT Itademin ,
OT Leppin, OT Harpe, OT Zehren, OT Kläden, OT Kraatz jeweils 5 Stk Phkat€

Gemeinde. Stmße. Hausnummer:

Bundes-. Land-. Kreis-. G€meindestraße. Gehweq

Die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen für

n Baubuden, Bauzäune, Gerüste, Schutt - n Aufstellen von Containem
rutsch€, Lagerung von Baustoffen und
Bauschutt

n Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitz- E Baustellenzufahnen
gelegenherren /u eeserbhchen Zqe"ker.
vor Cafös, Resrauranß, Eisdielen

n Motorbetri€bene Kinderspieigeräle n Aufgmbung von öfientlichen Verkehrsflächen

n Autonraten, Auslage- und Schaukästen. ! Warenauslagen oder Verkaufvon waren vor
die mit €iner baulich€n Anlase verbunden d€n Verkaufseitrichtungen
sind

n Werbeadagen als Hinweiszeichen aufdie X Werbeanlagen, die vorübergehend im öffentl.
Stätte der Leistung Verkehrsraum angebracht od. aufgestellt sind

n Aufstellen von Fahradstiindem n Schausteller, Znkus, Ausstellurgen, sonstige
Vennstaltungen

SiE Stadt Arendsee (Alimark)i
Aml fi,larkt 3, 39619 Arendsee (Allrna )
Tel.: (039384) 976-0; Fax: (039384) ä 1a
Sorechzelten:
dienstags: 9.00-12.00; 14.00-18.00lhr
donnerslags: 9.00 12.00i 14.00-16.00Uhr

lm Namen und im Auftrag
OT Fleetmark, OT Rademin, OT Leppin,

OT Käden
Bearbeiter/in: Frau Greve

Ordnunqsamt
(03 93 B4) 976-25

Telefaxl (03 93 84) 23 18
E-[Iail: ksreve@stadt-är€ndses de

L



Die Inanspruchnahme von öff€ntlichen Verkehrsflächen wird

vom 01,03,2011 bis 24.03.2011

längstens bis _

ausnahmsweise an dem oben bezeichneten Ort zugelassen,

Auflogen:
- Die Werbeplakate sind so aufzubauen, dass sie d€n Fahrzeug- und Fußgäng€rverkehr nicht behindem,
das heißt unter anderen, der Abstand zwischen Gehweg und Plakatunterkante soll mindestens 2,25 m
betragen.

- Werbeplakate dürfetr Dicht an Brück€n, Böum€n, Böschungen lngebracht werden.
- Für ev€ntuell entstehende Pe$onen- und Sachschäden ist zu haften.
- DNs Anbringen an Lichtmasten ünd ähnlichen ist verboten, bei Zuwiderhandlung werden diese auf

Ihre Kosten eDdernt.
- Die Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen, Einmündungm, vor Bahnüberg:ingen
und im Inneruand von Kr€uzungen.

- Die Plakatwerbung darf nach Form und Farbe nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und
Verkehrsseinrichtungen Anlass geben.

- Nach Beendigung der Vemnstaitung, bis zum 24.03.2011, sind die Werbeplakate zu entfem€n und in
einem sauberen Zustand zu hinterlassen, ansonsten wird dies auf Ihre Kosten veranlasst.

Der Gebührenbescheid geht Ihlen gesondert zu.

Rechisbehellsbelehtune:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Arendsee, Am Markt 3, 39619 A&ndsee
einzulegen.

Mit freundlichem Gruß

im Auftrag

SiaCtA,;,,9r - (A jtmark)


